
 

MUSTER - Stimmzettel Bitte den Stimmzettel nach innenfalten! |

für die Ortsbeiratswahl im Ortsbezirk Daisbach am 15. März 2026

  

Sie haben 5 Stimmen!

Sie können alle 5 Stimmenan verschiedene Bewerberinnen und Bewerber vergeben und
dabeijeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen geben

(KIDD oder XIXIL oder XIX).

 

 

 

 

 

 

  
  

Bi-e hier Ihre

Personenstimmen

ergeben

4 Gilbert,Uli

2 Debus, Laura

3 Riedel, Sven

4 Sauk, Monika

5 Wenk, Sascha

6 Gobe Anne

7. Gonear, Robert      



Info zur Ortsbeiratswahl im Ortsbezirk Daisbach

x] So wählensie richtig
Sie wählen richtig, wenn Sie die folgenden 3 Regeln der Stimmabgabe beachten.
Denn dannsind Sie überalle Gestaltungsmöglichkeiten informiert, die Ihnen das

neue Kommunalwahlrecht für Ihre Stimmabgabebietet.

1. Wie viele Stimmen habe ich?
Sie haben so viele Stimmen wie Vertreterinnen und Vertreter für den Ortsbei-

rat zu wählen sind. Für die anstehende Wahl haben Sie demnach 5 Stimmen.

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen?
Sie könnenIhre Stimmeneinzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber

auf dem Stimmzettel vergeben. Jeder Bewerberin und jedem BewerberIhrer
Wahl könnenSie von Ihren Stimmeneine, aber auch zwei oder höchstensdrei

Stimmen geben; das Anhäufen von zwei oderdrei Stimmen auf eine Kandida-
tin oder einen Kandidaten nennt man „Kumulieren“. Achten Sie darauf, dass

Sie Ihre Gesamtstimmenzahlnicht überschreiten.

3. Muss ich überhaupt Stimmeneinzeln vergeben?
Ja. Da für Ihren Ortsbeirat nur eine Liste kandidiert, findet das Mehrheitswahl-
recht Anwendung. Sie könnenkeine Liste unverändert annehmen und auch
nicht panaschieren. Das Streichen von Kandidatenist zwar unschädlich,
macht aber keinen Sinn. WennSie Ihre Stimmenanzahl nicht ausschöpfen,

findet keine Zuteilung der Reststimmenstatt. D.h.: Sie verzichten auf einen
Teil Ihrer Stimmen.

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten?
Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten:

VergebenSie nicht mehr Stimmenals Ihnen zustehen.

GebenSie keinem Kandidaten mehrals 3 Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil
Ihrer Stimmenverloren geht oderIhre Stimmabgabe sogar insgesamtungültig ist.

[x] Haben Sie noch Fragen zum neuen Kommunalwahlrecht?
Wenn Sie noch Fragen haben, wendenSiesich bitte an das Wahlamt

unserer Gemeinde im Rathaus:
ScheidertalstraRe 1, 65326 Aarbergen, Telefon: 06120-2723 oder 2731.

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter

wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem

Nicht vergessen:
Am 15. März 2026 zur Wahl gehen! Vielen Dank für Ihr Interesse!

Ihr Wahlamt


